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Herrn Oberbürgermeister Dr. Thomas Jung 
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Fürth, den 12.11.2017 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

 

die SPD-Stadtratsfraktion stellt folgende Anfrage (Antrag vorbehalten): 

 

Die Verwaltung legt dar 

1. wie viele städtische Mitarbeiter im Jobcenter vergleichbare Tätigkeiten wie 

die von der Bundesagentur gestellten Mitarbeiter ausüben, jedoch nach TVöD 

bezahlt werden;  

2. welche Möglichkeiten sie sieht dieser Ungleichbehandlung der städtischen 

Mitarbeiter im Fürther Jobcenter entgegenzuwirken (z.B. Eingruppierung der 

Arbeitsvermittler in 9c, Zulage für die Dauer der Abordnung in Jobcenter und 

in Höhe des Differenzbetrages an die benachteiligten Beschäftigten).  

 

 

 

Begründung: 

Im Fürther Jobcenter sind Mitarbeiter der Stadt Fürth und der Bundesagentur für 

Arbeit tätig. Obwohl diese Mitarbeiter identische Aufgaben erledigen, bestehen 

hinsichtlich des Entgelts große Unterschiede. Ein von der Bundesagentur gestellter 

Mitarbeiter der Tätigkeitsebene IV erhält beispielsweise in Stufe 2 3328,47 € 

(Gehaltstabelle BA, gültig ab 1.2.2017), während ein Mitarbeiter in der 

vergleichbaren Entgeltgruppe 9b in Stufe 2 2994,70 € (Entgelttabelle Kommunaler 

Bereich/Geltungszeitraum 1.2.2017 bis 28.2.2018) erhält. Bei vergleichbarer 

Tätigkeit besteht ein Unterschied in der Bezahlung von 333,77 €.  

Zu diesem bestehenden Unterschied bezüglich des Entgelts kommt hinzu, dass von 

der BA gestellte Mitarbeiter für ihre Tätigkeit im Jobcenter grundsätzlich eine 
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tätigkeits-/dienstpostenunabhängige Funktionsstufe erhalten (Funktionsstufe 1 

174,00 € pro Monat), für städtische Jobcenter-Mitarbeiter gibt es diese nicht. 

Zudem werden BA-Mitarbeitern zusätzlich übernommene Funktionen/Aufgaben, 

z.B. als Fachbetreuer, Fallmanager etc. mit der Zahlung einer Funktionsstufe in 

Höhe von 174,00 € monatlich vergütet, städtische Mitarbeiter erhalten für 

entsprechende Aufgaben kein zusätzliches Entgelt. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

gez. Sepp Körbl       gez. Dr. Benedikt Döhla  

Fraktionsvorsitzender     stellv. Fraktionsvorsitzender  

 


